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Zielgruppe: 
„Sucht-Wissenschaftler“ in Forschung und Lehre; praktizierende Ärzte; 
Notfallärzte; Internisten; Gynäkologen; Zahnmediziner; Psychiater; Psy-
chotherapeuten; Rechtswissenschaftler; Beratungsstellen; Fachkliniken 

Kurzcharakteristik: 
Die Zeitschrift „Suchtmedizin“ ist ein unabhängiges und einzigartiges Fo-
rum für den interdisziplinären Austausch von Informationen auf dem Ge-
biet der Suchtmedizin. Mit wissenschaftlichen Originalbeiträgen aus 
Grundlagenforschung und Klinik sowie mit praxisbezogenen Fachbeiträ-
gen. Ein streng durchgeführtes Gutachtenverfahren sichert höchste wissen-
schaftliche Ansprüche. 

Preis: 
Jahresabonnement Deutschland: EUR 202,99 (Print inkl. Online), 
Preis inkl. Versandkosten 

Anzeigen:        Dr. Reingard Herbst 
T: ++49(0) 8231 908-61 
F: ++49(0) 8231 908-62 
media2001@t-online.de 

Redaktion:       Karin Preußner 
T: ++49(0) 8191 125-500 
F: ++49(0) 8191 125-292 
k.preussner@ecomed-storck.de

Verlag:     ecomed-Storck GmbH 
Justus-von-Liebig-Str. 1 
86899 Landsberg, Deutschland 
T: ++49(0) 8191 125-295 
F: ++49(0) 8191 125-526 

Herausgeber:   Prof. Dr. Michael Soyka 
Prof. Dr. Markus Backmund 
Prof. Dr. Michael Krausz 
PD Dr. Philip Bruggmann 
Dr. Hans Haltmayer 
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Jahrgang:                20. Jahrgang 2018 
Erscheinungsweise: 6x jährlich (Februar, April, Juni, 

    

  August, Oktober, Dezember) 
Druckauflage:          1.000 Exemplare 
Anzeigenschluss:     6 Wochen vor Erscheinen 
Druckunterlagenschluss: 4 Wochen vor Erscheinen 
Druckverfahren:       Offsetdruck, Klebebindung, 60er Raster 
Zeitschriftenformat: 210 mm breit, 280 mm hoch 
Beschnittzugabe:      3 mm je angeschnittener Rand 
Satzspiegel:      177 mm breit, 235 mm hoch, 

2 Spalten je 85 mm breit 
Zahlungsbedingungen: 

Netto innerhalb 30 Tagen nach 
Rechnungsdatum 

Abrechnungsdienstleister: 
Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH 
Im Weiher 10, D-69121 Heidelberg 
Geschäftsführer: Dr. Karl Ulrich, 
Hermann Damböck, Sabine Meuschke- 
Walbert 
Amtsgericht Mannheim, HRB 337 678 
USt.-IdNr.: DE 811 158 336 

Bankverbindung: UniCredit Bank AG Deutschland 
IBAN: DE22 7002 0270 0015 7644 76 
BIC: HYVEDEMMXXX 

  Anzeigenpreise 
  Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer 
Format Breite x Höhe mm Preis in Euro 
1/1 Seite 210 x 280 mm 1.870,00 
½ Seite 105 x 280/210 x 140 mm 1.040,00 
Vorzugsplätze: 
2. bzw. 3. Umschlagseite 2.135,00 
4. Umschlagseite 2.345,00 
Plazierungszuschlag: auf Anfrage 
Farbzuschlag: * 

je Zusatzfarbe Euroskala 
je Zusatzfarbe Sonderfarbe 

260,00 
390,00 

Anschnittzuschlag/Bunddurchdruck:* 
Sonderpreise: 
Gelegenheitsanzeigen und Stellenangebote 

20% Nachlass 

Paketpreise: auf Anfrage 
Beilagen:**  
(nicht rabattfähig, max. Format 205 x 270 mm) 
bis zu 25 g Gewicht 
je weitere 25 g Gewicht 

1.545,00 
265,00 

Postkarten:** 
(nicht rabattfähig, zzgl. Postgebühr) 
bis 25 g Gewicht 560,00 
Einhefter: 
(Preise gelten für ein Papiergewicht bis max. 120 
g/m2; schwereres Papier = 10 % Aufschlag) 
210 x 280 mm, zweiseitig 
210 x 280 mm, vierseitig 
210 x 280 mm, sechsseitig 

1.545,00 
2.005,00 
2.777,00 

Banner: 
- Erscheint auf allen Webseiten von:

www.ecomed-suchtmedizin.de
- Bannergröße 272 x 272 Pixel
- Lieferung als JPEG, GIF, oder animiertes

GIF mit max. 30 kB Größe
- Das Banner wird für 2 Monate geschaltet
- Nachlässe bei Mehrfachschaltungen auf

Anfrage

150,00 

Anzeigenformate und Preise (in sw) 
* Alle Zuschläge werden auf den Grundpreis erhoben und nicht rabattiert

** Anlieferung frei Haus

mailto:k.preussner@ecomed-storck.de
http://www.ecomed-suchtmedizin.de/
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen, Beilagen und Online-Werbemittel 
Stand: 01. November 2016 

§ 1 Geltung, Ausschließlichkeit

1.1 Für die Annahme und die Veröffentlichung aller Werbeaufträge sowie Folgeaufträge des Auftraggebers durch die ecomed-Storck GmbH (im Folgenden „Verlag“ oder „Anbieter“) 
gelten ausschließlich die vorliegenden AGB sowie die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuelle Preisliste des Verlages. Deren Regelungen bilden einen wesentlichen Vertragsbe-
standteil der AGB. Die Gültigkeit etwaiger AGB des Auftraggebers ist, soweit sie mit diesen AGB nicht übereinstimmen,  unabhängig ob diesen vom Verlag widersprochen wird oder 
nicht, ausgeschlossen. 

1.2 Diese AGB gelten sinngemäß für Beilagenaufträge. Diese werden vom Verlag grundsätzlich erst nach Vorlage eines Musters angenommen. 

1.3 Zum Teil gelten nach diesen AGB gegenüber „Verbrauchern“ im Sinne von § 13 BGB besondere Bestimmungen. Kein Verbraucher ist der Kunde jedenfalls dann, wenn der Vertrag 
vom Kunden im Rahmen seiner gewerblichen und/oder selbständigen beruflichen Tätigkeit geschlossen wird. 

§ 2 Angebot, Vertragsschluss

2.1 Aufträge für Anzeigen können persönlich, telefonisch, schriftlich, per Telefax, per E-Mail oder per Internet aufgegeben werden. Der Verlag haftet nicht für Übermittlungsfehler. 

2.2 Ein Vertrag kommt erst durch die schriftliche Auftragsbestätigung des Verlages zustande. Es gilt jeweils die im Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültige Preisliste. 

2.3 Der Verlag ist berechtigt, Anzeigenaufträge, auch in Form von einzelnen Abrufen im Rahmen eines Gesamtabschlusses, nach pflichtgemäßem Ermessen abzulehnen. Dies gilt 
insbesondere, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt und/oder vom deutschen Werberat in einem Beschwerdeverfahren beanstandet wurde, 
deren Veröffentlichung für den Verlag wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form unzumutbar ist oder Beilagen durch Format oder Aufmachung beim Leser den 
Eindruck eines Bestandteils der Zeitung erwecken oder Fremdanzeigen enthalten. Der Verlag erklärt die Ablehnung unverzüglich nach Kenntniserlangung der betreffenden Inhalte. 

§ 3 Preise, Zahlungsbedingungen, Preisnachlässe

3.1 Der Preis für die Veröffentlichung einer Anzeige richtet sich nach der zur Zeit der Veröffentlichung geltenden Preisliste. Bei Änderung der Anzeigenpreisliste gelten die neuen 
Bedingungen auch für laufende Verträge. 

3.2 Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung. 

3.3 Bei Anzeigenaufträgen aus dem Ausland, die nicht mehrwertsteuerpflichtig sind, erfolgt die Rechnungsstellung ohne Mehrwertsteuerberechnung. Der Verlag ist zur Nachberech-
nung der Mehrwertsteuer berechtigt, wenn die Finanzverwaltung die Steuerpflicht der Anzeige bejaht. 

3.4 Der Rechnungsbetrag ist netto (ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. 

3.5 Zahlungen müssen kosten- und spesenfrei auf die in der Rechnung angegebenen Bankkonten des Verlages geleistet werden. 

3.6 In der Preisliste bezeichnete Nachlässe werden nur dem Auftraggeber und nur für die innerhalb eines Jahreszeitraums erscheinenden Anzeigen gewährt (Anzeigenjahr). Wieder-
holungsrabatte gelten nur innerhalb eines solchen Anzeigenjahres. Die Frist beginnt mit dem Erscheinen der ersten Anzeige, wenn nicht anders vereinbart. 

3.7 Bei Erweiterung des Auftrages entsteht ein Anspruch auf rückwirkenden Nachlass, sofern der Grundauftrag nachlassfähig war. Der Anspruch erlischt, wenn er nicht spätestens 
einen Monat vor Ablauf des Anzeigenjahres geltend gemacht wird. Erreicht ein Auftrag nicht das vorhergesehene Auftragsvolumen, so wird der zu viel gewährte Preisnachlass 
nachträglich in Rechnung gestellt. 

3.8 Bei Zahlungsverzug werden Zinsen entsprechend § 288 BGB berechnet. Mahn- und Inkassokosten, die durch Zahlungsverzug entstehen, trägt der Auftraggeber. Der Verlag kann 
bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung eines laufenden Auftrags bis zur Bezahlung zurückstellen und Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zah-
lungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Auftrages das Erscheinen weiterer Anzeigen abweichend von einem ursprünglich verein-
barten Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Anzeigenentgelts und vom Ausgleich offener Rechnungsbeträge abhängig zu machen. 

3.9 Der Auftraggeber ist verpflichtet, Bestätigungen und Rechnungen auf offensichtliche Schreib- und Rechenfehler sowie Bestätigungen auf Abweichungen von der Bestellung zu 
prüfen und dem Verlag etwaige Unstimmigkeiten unverzüglich mitzuteilen. Der Verlag behält sich das Recht vor, bei offensichtlichen Unrichtigkeiten in Rechnungen wie Rechenfehler 
bzw. Schreibfehler, diese bis zu sechs Monate nach Rechnungsstellung zu korrigieren. 

3.10 Aus einer Auflagenminderung kann kein Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjah-
res die in der Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche Auflage des vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird. Eine Auflagenminderung im vorgenannten 
Sinne gilt nur dann als ein zur Preisminderung berechtigender Mangel, wenn eine zugesicherte Auflage um mindestens 20 % unterschritten wird. 

3.11 Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Auftraggeber nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder vom Verlag ausdrücklich schriftlich als unbestritten 
anerkannt sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Kunde nur insoweit befugt, als Gegenansprüche aus dem gleichen Vertragsverhältnis bestehen. 

§ 4 Vertragsabwicklung, weitere Kosten

4.1 Anzeigenaufträge sind innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzuwickeln, beginnend mit dem Erscheinen der ersten Anzeige. 



4.2 Für die rechtzeitige Lieferung fehlerfreier Druckvorlagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckvorlagen fordert der Verlag 
unverzüglich Ersatz an. Der Verlag schuldet für die belegte Ausgabe übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten. Druckvorlagen 
werden nur auf besondere Aufforderung innerhalb von 4 Wochen nach ihrer Überlassung an den Auftraggeber zurückgesandt, andernfalls gehen sie in das Eigentum des Verlages 
über. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet sechs Monate nach Ablauf des Auftrages. 

4.3 Kosten für die Anfertigung bestellter Vorlagen, Filme oder Zeichnungen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich verein-
barter Ausführungen trägt der Auftraggeber. 

4.4 Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit des zurückgesandten Abzugs. Geht der Abzug nicht 
fristgemäß beim Verlag wieder ein, so gilt die Genehmigung zum Druck als erteilt. 

4.5 Die Aufmachung und Kennzeichnung redaktionell gestalteter Anzeigen ist rechtzeitig vor Erscheinen mit dem Verlag abzustimmen. Textteilanzeigen müssen sich schon durch ihre 
Grundschrift vom redaktionellen Teil unterscheiden. Der Verlag ist berechtigt, Anzeigen, die nicht als solche zu erkennen sind, deutlich als Werbung zu kennzeichnen. 

4.6 Zuschriften auf Chiffreanzeigen werden bis vier Wochen nach Veröffentlichung der Anzeige aufbewahrt und dem Auftraggeber auf normalem Postwege auf dessen Kosten 
zugesandt (auch wenn es sich um ursprüngliche Express- oder Einschreibesendungen handelt). Eine Gewähr für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der Offerten übernimmt 
der Verlag nicht. 

4.7 Die in der Preisliste ausgewiesenen Anzeigenschlüsse und Erscheinungstermine sind für den Verlag unverbindlich. Dem Verlag steht es frei, diese kurzfristig dem Produktionsab-
lauf entsprechend anzupassen. 

4.8 Anzeigenaufträge können nur rechtzeitig, spätestens zum Anzeigenschlusstermin, und schriftlich, per Telefax oder E-Mail gekündigt werden. Ist die Anzeige bereits in Druck 
gegeben, hat der Auftraggeber die Anzeige zu bezahlen. Ansonsten kann der Verlag die Erstattung der bis zur Kündigung angefallenen Kosten nach den gesetzlichen Vorschriften 
verlangen. 

4.9 Der Auftraggeber ist für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der Anzeige verantwortlich. Er stellt den Verlag von allen Ansprüchen Dritter wegen der Veröffentlichung der 
Anzeige frei, einschließlich der angemessenen Kosten zur Rechtsverteidigung. Der Verlag ist nicht zur Prüfung verpflichtet, ob ein Anzeigenauftrag die Rechte Dritter beeinträchtigt. 
Wird der Verlag durch gerichtliche Verfügung z.B. zum Abdruck einer Gegendarstellung aufgrund der geschalteten Anzeige verpflichtet, hat der Auftraggeber die Kosten der Gegen-
darstellung nach der gültigen Anzeigenpreisliste zu tragen. 

4.10 Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen gegenüber den Werbungtreibenden an die Preisliste des Verlags zu halten. Die vom 
Verlag gewährte Vermittlungsprovision errechnet sich aus dem sog. Kundennetto, also nach Abzug von Rabatt, Boni und Mängelnachlass. Die Vermittlungsprovision fällt nur bei 
Vermittlung von Aufträgen Dritter an. Sie wird nur an vom Verlag ausdrücklich anerkannte Werbeagenturen vergütet unter der Voraussetzung, dass der Auftrag unmittelbar von der 
Werbeagentur erteilt wird, ihr die Beschaffung der fertigen und druckreifen Druckunterlagen obliegt und eine Gewerbeanmeldung als Werbeagentur vorliegt. Dem Verlag steht es 
frei, Aufträge von Werbeagenturen abzulehnen, wenn Zweifel an der berufsmäßigen Ausübung der Agenturtätigkeit oder der Bonität der Werbeagentur bestehen. Anzeigenaufträge 
durch Werbeagenturen werden in deren Namen und auf deren Rechnung erteilt. Soweit Werbeagenturen Aufträge erteilen, kommt der Vertrag daher im Zweifel mit der Werbe-
agentur zustande. Soll ein Werbungtreibender Auftraggeber werden, muss dies gesondert unter namentlicher Nennung des Werbungtreibenden vereinbart werden. 

Der Verlag ist berechtigt, von der Werbeagentur einen Mandatsnachweis zu verlangen. 

§ 5 Gewährleistung

5.1 Für die Aufnahme von Anzeigen in bestimmte Nummern oder Ausgaben oder an bestimmten Plätzen wird keine Gewähr übernommen. 

5.2 Der Verlag schuldet die drucktechnisch einwandfreie Wiedergabe der Anzeigen entsprechend Ausdruck auf Auflagenpapier. Voraussetzung hierfür ist die Zusendung geeigneter 
Druckvorlagen (vgl. Angaben in Preisliste). 

5.3 Farbanzeigen: Bei digital übermittelten Druckvorlagen für Farbanzeigen ist gleichzeitig ein Farb-Proof vom Kunden mitzuliefern. Ansonsten bestehen keine Ersatzansprüche des 
Kunden wegen etwaiger Farbabweichungen. 

5.4 Reklamationen müssen vom Auftraggeber bei offensichtlichen Mängeln spätestens innerhalb von zwei Wochen nach Eingang der Rechnung - bei Kaufleuten als Auftraggeber 
jedoch unverzüglich - geltend gemacht werden. Nicht offensichtliche Mängel muss der Auftraggeber spätestens ein Jahr nach Veröffentlichung der entsprechenden Druckschrift 
reklamieren. Bei fehlerhaftem Abdruck einer Anzeige, trotz rechtzeitiger Lieferung einwandfreier Druckvorlagen und rechtzeitiger Reklamation, kann der Auftraggeber den Abdruck 
einer einwandfreien Ersatzanzeige verlangen. Der Anspruch auf Nacherfüllung ist ausgeschlossen, wenn dies für den Verlag mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist. Lässt der 
Verlag eine ihm gesetzte angemessene Frist verstreichen, verweigert er die Nacherfüllung, ist die Nacherfüllung dem Auftraggeber nicht zumutbar oder schlägt sie fehl, so hat der 
Auftraggeber das Recht, vom Vertrag zurückzutreten oder Zahlungsminderung in dem Ausmaß geltend zu machen, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Gewährleis-
tungsansprüche von Kaufleuten verjähren 12 Monate nach Veröffentlichung der entsprechenden Anzeige. 

5.5 Sind etwaige Mängel der vom Kunden gelieferten Druckunterlagen nicht sofort erkennbar, sondern werden diese erst beim Druckvorgang deutlich, so hat der Kunde bei ungenü-
gendem Abdruck keine Ansprüche. 

5.6 Beachtet der Auftraggeber die Empfehlungen des Verlags zur Erstellung und Übermittlung von digitalen Druckunterlagen nicht, so stehen ihm keine Ansprüche wegen fehlerhaf-
ter Anzeigenveröffentlichung zu. Dies gilt auch, wenn der Auftraggeber schuldhaft sonstige Regelungen dieser AGB und der Preisliste nicht beachtet, die für die Qualität der Anzei-
genveröffentlichung unmittelbar von Bedeutung sind. 

5.7 Der Auftraggeber haftet dafür, dass die übermittelten Dateien frei von Computerviren sind. Dateien mit Computerviren kann der Verlag löschen, ohne dass der Kunde hieraus 
Ansprüche herleiten könnte. Der Verlag behält sich zudem Ersatzansprüche vor, wenn die Computerviren beim Verlag weiteren Schaden verursachen. 

5.8 Für vom Auftraggeber bereitgestelltes Material (Einhefter, Beilagen etc.) übernimmt der Verlag keine Gewähr für die Richtigkeit der als geliefert bezeichneten Mengen oder 
Qualitäten. 

§ 6 Haftung

6.1 Der Verlag haftet für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden, für Schäden aus schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie für 
Schäden aufgrund mindestens leicht fahrlässiger Verletzung einer Pflicht, die für die Erreichung des Vertragszwecks von wesentlicher Bedeutung ist (Kardinalspflicht). Die Schadens-
ersatzpflicht ist - abgesehen von der Haftung für Vorsatz und schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit - auf den vorhersehbaren, typischerweise eintre-
tenden Schaden begrenzt. Im Übrigen sind Schadenersatzansprüche gegen den Verlag unabhängig vom Rechtsgrund ausgeschlossen. Soweit die Haftung des Verlages nach den 
vorstehenden Regelungen ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung seiner Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. Die Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 

6.2 Schadensersatzansprüche gegen den Verlag verjähren, abgesehen von Ansprüchen aus unerlaubter oder vorsätzlicher Handlung, in 12 Monaten nach dem Zeitpunkt, in dem der 
Auftraggeber von den Anspruch begründenden Umständen Kenntnis erlangt hat oder hätte erlangen müssen. 

6.3 Der Verlag wird im Falle höherer Gewalt und bei vom Verlag unverschuldeten Arbeitskampfmaßnahmen von der Verpflichtung zur Auftragserfüllung frei; Schadensersatzansprü-
che bestehen deswegen nicht. 



§ 7 Speicherung von Kundendaten

7.1 Die Datenverarbeitung erfolgt nach Maßgabe der geltenden Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes. Der Verlag speichert die personenbezogenen Kundendaten (Bestands-
daten und Nutzungsdaten) zur Vertragsabwicklung und gibt diese auch nur zu diesem Zweck gegebenenfalls an Dritte weiter. 

Im Übrigen erfolgt bei berechtigtem Interesse zum Zwecke der Kreditprüfung ein Datenaustausch mit Konzernunternehmen, Auskunfteien sowie der Schutzgemeinschaft für allge-
meine Kreditsicherung (Schufa). 

7.2 Daneben werden die persönlichen Daten des Auftraggebers gemäß der aktuellen Datenschutzerklärung verarbeitet. 

§ 8 Widerrufsrecht / Widerrufsbelehrung

Hinweis: Das Widerrufsrecht besteht nicht, da die vorliegenden Leistungen auf einer individuellen Auswahl sowie auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnit-
tene Leistungen darstellen. 

§ 9 Schlussbestimmungen

9.1 Der Verlag behält sich die Änderung der vorliegenden AGB vor. Änderungen der Nutzungsbedingungen werden dem Kunden mindestens vier Wochen vor Inkrafttreten in Text-
form mitgeteilt. Dazu ist der Verweis auf die Internetadresse, unter der die aktuelle Fassung abrufbar ist, ausreichend. Wird den Änderungen nicht binnen eines Monats nach Zugang 
widersprochen, gelten diese als angenommen. Bei fristgerechtem Widerspruch gilt der Vertrag unverändert fort. 

9.2 Auf diese AGB sowie das Verhältnis zwischen dem Kunden und dem Verlag findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. Gegenüber einem Verbraucher gilt diese Rechts-
wahl nur insoweit, als dadurch keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen des Staates, in dem er seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, eingeschränkt werden. UN-
kaufrecht ist ausgeschlossen. Nebenabreden und Vertragsänderungen bedürfen der Textform. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
oder bei öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des Verlages. Soweit Ansprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, 
bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nichtkaufleuten nach deren Wohnsitz. Erfüllungsort ist Landsberg. 

Angaben zum Anbieter 

ecomed-Storck GmbH 
Justus-von-Liebig-Straße 1 
86899 Landsberg am Lech 
DEUTSCHLAND 

Sitz der Gesellschaft: Landsberg am Lech 
Eingetragen beim Amtsgericht Augsburg unter HRB 29023 
USt-IdNr.: DE298130843 
Geschäftsführer: Udo Graf, Dr. Karl Ulrich 

Tel.    +49 (0) 81 91 – 125-295
Fax       +49 (0) 81 91 – 125-526 
E-Mail info@ecomed-storck.de
Internet www.ecomed-storck.de 

Anzeigenkontakt: 
Dr. Reingard Herbst 
Tel.: +49(0) 8231 908-61 
Fax : +49(0) 8231 908-62 
E-Mail: media2001@t-online.de

mailto:info@ecomed-storck.de
http://www.ecomed-storck.de/
mailto:media2001@t-online.de
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